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	ABDRUCK

	
	
	

	Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 80327 München
	
	
	

	An die Regierungen

Bereich 4 (Schulen)
	
	
	

	Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom
	Unser Zeichen (bitte bei Antwort angeben)
	München,    29.03.2011
	
	

	
	IV.5 – 5 P 7011 – 4b.16913
	Telefon: 089 2186 2074
	
	

	
	
	Name: Frau Brune
	
	


Ausübung der Disziplinarbefugnisse des Dienstvorgesetzten im Bereich der Volksschulen

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit FMS vom 25.02.2011 hat das Finanzministerium dem Kultusministerium seine durchgreifenden Bedenken gegen die Regelung des § 24 Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 2 LDO mitgeteilt. Die Vorschrift bestimmt, dass die Befugnis, Verweis und Geldbuße auszusprechen, bei den Volks- und Förderschulen und den Schulen für Kranke sowie den beruflichen Schulen mit Ausnahme der Fachoberschulen und Berufsoberschulen von den Regierungen wahrgenommen wird. Grund für die Aufnahme dieser Regelung war, die Rechtslage herzustellen, die vor Erlass des BayDG zum 01.01.2006 bestand. Nach alter Rechtslage oblag die Befugnis zur Einleitung von Disziplinarverfahren im Volksschulbereich den Ernennungsbehörden; dies sind die Regierungen, die zugleich auch personalaktenführende Stellen sind. Nach Auffassung des Finanzministeriums ist § 24 Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 2 LDO aber nicht vom BayDG gedeckt. Vor diesem Hintergrund beabsichtigt das Kultusministerium, § 24 Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 2 LDO, der ab sofort für unanwendbar erklärt wird, an die Vorgaben des BayDG anzupassen und ein entsprechendes Verfahren zur Änderung der LDO einzuleiten. 

Ab sofort gilt daher folgende Rechtslage: Unmittelbare Dienstvorgesetzte der Lehrkräfte an Volksschulen sind die Staatlichen Schulämter (Art. 3 BayBG). Diesen obliegt daher die Ausübung der Befugnis, im Volksschulbereich Verweis und Geldbuße auszusprechen, sowie bei Vorliegen des Verdachts eines Dienstvergehens ein Disziplinarverfahren einzuleiten. Die Regierungen als vorgesetzte Dienstbehörden haben die Staatlichen Schulämter bei der Einleitung von Disziplinarverfahren und beim Erlass von Disziplinarverfügungen in fachlicher und rechtlicher Hinsicht umfassend zu beraten und über die Dauer des Verfahrens zu betreuen. Die Aufsichts- und Weisungsrechte der Regierungen über die ihnen nachgeordneten Staatlichen Schulämter bleiben unberührt. Daher ist das Kultusministerium auch wie bisher von den Regierungen über die Einleitung von Disziplinarverfahren zu unterrichten. Laufende Disziplinarverfahren werden von diesem Schreiben nicht berührt.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Dr. Peter Müller

Ministerialdirigent
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